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Unternehmenskarte 

§ 103b. (1) Jedes Unternehmen, das Fahrzeuge mit inländischem Kennzeichen einsetzt, die unter die 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen, kann eine Unternehmenskarte bei einer gemäß § 102d Abs. 1 
hierfür ermächtigten Einrichtung beantragen. Werden für ein Unternehmen mehrere Unternehmenskarten 
beantragt, ist im Antrag glaubhaft zu machen, aus welchen Gründen diese benötigt werden. Dem Antrag 
sind die jeweils erforderlichen Unterlagen beizufügen. Für die Ausstellung der Unternehmenskarte ist ein 
Kostenersatz zu entrichten. Die zur Erlangung der Unternehmenskarte erforderlichen schriftlichen 
Eingaben und die Ausstellung der Unternehmenskarte sind von Stempelgebühren und 
Verwaltungsabgaben befreit. Personen, deren Fahrzeuge mit inländischem Kennzeichen zwar nicht unter 
den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen, aber mit einem digitalen Kontrollgerät 
ausgerüstet sind, können Anträge auf Ausstellung von Unternehmenskarten stellen, wenn sie das 
Erfordernis des Besitzes von Unternehmenskarten glaubhaft machen. 

(2) Auf Grund des Antrages gemäß Abs. 1 hat die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigte Einrichtung die 
unter Randnummer 175 des Anhangs I B der Verordnung (EU) Nr. 165/2014 vorgesehenen 
personenbezogenen Daten automationsunterstützt zu erfassen und über eine gesicherte Datenverbindung 
an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten (§ 102b) weiterzuleiten. Die gemäß § 102d Abs. 1 
ermächtigte Einrichtung hat zu prüfen, ob alle Voraussetzungen zur Ausstellung der Unternehmenskarte 
vorliegen und ob die Daten im Antrag korrekt sind. Dies hat durch eine Anfrage an das Register für 
Kontrollgerätekarten zu erfolgen. Sind alle Voraussetzungen zur Ausstellung der Unternehmenskarte 
erfüllt und wurde der Kostenersatz für die Karte bezahlt, hat die gemäß § 102d Abs. 1 ermächtigte 
Einrichtung im Wege der Bundesrechenzentrum GmbH den Auftrag zur Ausstellung der 
Unternehmenskarte zu erteilen. Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Unternehmenskarte nicht 
vollinhaltlich stattgegeben ist § 102d Abs. 7 anzuwenden. 
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(3) Die Daten des Antrags sind auch dann an das zentrale Register für Kontrollgerätekarten 
weiterzuleiten, wenn dem Antrag auf Ausstellung einer Unternehmenskarte nicht vollinhaltlich 
stattgegeben, oder dieser zurückgezogen wird. In diesem Fall sind zusätzlich die Gründe dafür in 
Schlagworten festzuhalten und dem zentralen Register für Kontrollgerätekarten zu übermitteln. Ist die 
Ausstellung der Unternehmenskarte erfolgt, ohne dass die Voraussetzungen für die Antragstellung 
vorliegen oder ist eine der Voraussetzungen nachträglich weggefallen, ist die Unternehmenskarte 
unverzüglich von der Behörde oder den ihr zur Verfügung stehenden Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht ohne Anspruch auf Entschädigung einzuziehen und dem 
Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie abzuliefern. In 
diesem Fall hat der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie bei dem betreffenden Unternehmen im zentralen Register für Kontrollgerätekarten 
einzutragen, welche Voraussetzungen nicht oder nicht mehr vorliegen und ob die Unternehmenskarte 
bereits abgeliefert wurde. Der Verlust oder Diebstahl der Unternehmenskarte ist vom Inhaber der Karte 
unverzüglich einschließlich der Kartennummer dem Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, Energie, 
Mobilität, Innovation und Technologie anzuzeigen. Der Bundesminister für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie hat diesen Sachverhalt unverzüglich an das zentrale 
Register für Kontrollgerätekarten zu übermitteln. 

(4) Der Inhaber der Unternehmenskarte hat Handlungen, die dem ordnungsgemäßen Gebrauch der 
Karte nicht entsprechen, zu unterlassen. Er hat auch entsprechend dafür Vorsorge zu treffen, dass 
Mitarbeiter Handlungen, die dem ordnungsgemäßen Gebrauch der Karte nicht entsprechen, unterlassen. 
Unberechtigtes Sperren der Daten des Kontrollgerätes ist nicht zulässig. 

(5) Durch Verordnung des Bundesministers für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, 
Innovation und Technologie sind die näheren Bestimmungen hinsichtlich der Antragstellung, der 
erforderlichen Unterlagen, der Verwendung eines Formblattes sowie die Höhe des Kostenersatzes für die 
Ausstellung der Unternehmenskarte festzusetzen. 
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